
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/5/11 1Ob627/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1983

Norm

ABGB §1325 E1

Rechtssatz

Ein Schmerzengeld gebührt auch dann, wenn - etwa durch Schläge - bloß Schmerzen verursacht wurden, ohne daß am

Körper eine nachteilige Veränderung festgestellt werden konnte.
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